
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/1/25 9ObA517/88,
8ObA361/97i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1989

Norm

AngG §17 II

Rechtssatz

Da § 17 AngG durch Art VI UrlG die Fassung einer Verweisung auf die Vorschriften des Art I Abschnitt 1 dieses Gesetzes

erhielt und Art VIII Abs 2 UrlG bestimmt, daß, soweit in anderen Bundesgesetzen auf die durch dieses Bundesgesetz

aufgehobenen Vorschriften verwiesen wird, an deren Stellte die entsprechenden Bestimmungen dieses

Bundesgesetzes treten, erhielt das UrlG auf dem Umweg über Art IX BGBl 1971/317 einen weiteren Geltungsbereich,

der allerdings nur subsidiär (dh sofern keine anderen gesetzlichen Urlaubsregelungen für die betre;enden

Dienstnehmergruppen bestehen) gilt.
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